
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 10.12.2015 sind die Regelungen des zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb („UWG“) in Kraft getreten. Die Vorschriften des UWG sind für alle geschäftlichen Handlungen, ins-
besondere für jegliche Formen von Werbemaßnahmen, zu beachten. Bei einem Verstoß gegen das UWG dro-
hen Abmahnung oder eine unmittelbare gerichtliche Inanspruchnahme, im schlimmsten Fall sogar eine sofort zu 
befolgende einstweilige Verfügung. Das UWG wurde durch die Änderung an die europäischen Lauterkeitsrege-
lungen angeglichen und rückt damit in den aktuellen Fokus der Rechtsanwendung. Diese Praxisinfo gibt einen 
Überblick über die wesentlichen Regelungsinhalte des UWG und fasst die wichtigsten Änderungen und deren 
Auswirkungen zusammen. 
 
Für Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Kapellmann gerne zur Verfügung. 
 
Ihr Kapellmann-Team 
 
kapellmann.de/wettbewerbsrecht 
 
 
Praxisinfo Wettbewerbsrecht: Das neue UWG – (un)lauterer Wettbewerb im Fokus  
 
Das UWG schützt Mitbewerber, Verbraucher und 
sonstige Marktteilnehmer (z.B. gewerbliche Ab-
nehmer) vor unlauteren geschäftlichen Handlungen 
sowie gleichzeitig das Interesse der Allgemeinheit 
an einem unverfälschten Wettbewerb. Zu diesem 
Zweck enthält das UWG eine Fülle von Tatbestän-
den, die unlautere geschäftliche Handlungen be-
schreiben und untersagen. Wer gegen eines dieser 
Verbote verstößt, kann sich umfangreichen Ansprü-
chen ausgesetzt sehen. Diese können sich nicht 
nur auf die sofortige Unterlassung des unlauteren 
Verhaltens beziehen, sondern auch auf die Leis-
tung von Schadensersatz, auf die Erteilung von 
Auskünften zu sensiblen geschäftlichen Informatio-
nen (einschließlich Rechnungslegung), auf die Ab-
schöpfung erzielter Gewinne sowie auf die Erstat-
tung von Abmahnkosten.  
 
Die Vorschriften des UWG sind dabei im Kontext 
europäischer Rechtssetzung zu sehen, da das Lau-
terkeitsrecht im Verhältnis von Unternehmen zu 

Verbrauchern auf europäischer Ebene weitestge-
hend vollharmonisiert ist. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass in allen europäischen Staaten ein ein-
heitliches Schutzniveau zugunsten der Verbraucher 
gilt. Bisher wich das deutsche UWG von den euro-
päischen Vorgaben ab bzw. hatte diese Vorgaben 
nicht vollständig übernommen. Dem hat der Ge-
setzgeber nun mit einer am 10.12.2015 in Kraft 
getretenen Änderung des UWG Rechnung getra-
gen, um größere Rechtssicherheit zu schaffen. 
 
Unzulässige geschäftliche Handlungen  
 
Das UWG normiert ausdrücklich 30 geschäftliche 
Handlungen gegenüber Verbrauchern, die stets 
unzulässig sind (sog. Per-se-Verbote). Hierzu zäh-
len z.B. sog. Lockangebote, bei denen der Unter-
nehmer von vornherein weiß, dass er für die be-
worbene Ware oder Dienstleistung nicht über einen 
angemessenen Vorrat verfügt, und den Verbrau-
cher hierüber nicht aufklärt. Weitere Beispiele für 
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Per-se-Verbote sind die gezielte Ansprache von 
Kindern, die beworbene Ware selbst zu erwerben, 
sowie die Verwendung von Gütezeichen o. Ä. ohne 
eine hierfür erforderliche Genehmigung.  
 
Darüber hinaus untersagt das UWG auch zahlrei-
che geschäftliche Handlungen, die sich nicht zwin-
gend an Verbraucher richten müssen, sondern 
auch sonstige Marktteilnehmer betreffen können. 
Hierzu zählen vor allem irreführende geschäftliche 
Handlungen, z.B. unwahre oder zur Täuschung 
geeignete Angaben im Hinblick auf Warenmerkma-
le, Warentests, Preise oder Preisvorteile oder auch 
hinsichtlich der Person des Unternehmers. Dem 
Irreführungsverbot unterfallen auch Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen wie Preisnachlässe sowie auch 
Teilnahmebedingungen für Preisausschreiben und 
Gewinnspiele. Bei der Gestaltung der Texte für 
entsprechende Werbeaktionen sind daher besonde-
re Sorgfalt und rechtliches Know-how unerlässlich.  
 
Das UWG verbietet des Weiteren unzumutbare 
Belästigungen von Verbrauchern und sonstigen 
Marktteilnehmern, etwa durch Werbeanrufe oder 
Werbeemails, für deren Erhalt keine vorherige Ein-
willigung des Empfängers erteilt wurde. 
 
Unzulässig ist des Weiteren die Herabsetzung oder 
Verunglimpfung von Mitbewerbern oder deren Wa-
ren/Dienstleistungen. Unter bestimmten Umständen 
kann auch die Nachahmung von Wa-
ren/Dienstleistungen eines Mitbewerbers unlauter 
sein. Zudem enthält das UWG Regeln für die ver-
gleichende Werbung, bei der ein Mitbewerber oder 
die von diesem angebotenen Waren/Dienstleistun-
gen erkennbar gemacht werden. 
 
Eine Besonderheit des UWG besteht darin, dass 
auch Verstöße gegen Vorschriften anderer Gesetze 
als Wettbewerbsverstoß im Sinne des UWG ver-
folgt werden können. Beispiele hierfür sind Verstö-
ße gegen die Preisangabenverordnung (PAngV), 
gegen Regelungen der Geschäftszeiten (z.B. La-
denschlussgesetz) oder die Verwendung unwirk-
samer Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB). 
 
Bei Verstoß droht nicht nur Abmahnung 
 
Bei einem Verstoß gegen ein im UWG enthaltenes 
Verbot besteht regelmäßig ein Unterlassungsan-
spruch oder ein Beseitigungsanspruch. Diese An-
sprüche können von Mitbewerbern geltend gemacht 
werden, aber auch von Dritten, wie Berufsverbän-
den, Wettbewerbsverbänden, Industrie- und Han-

delskammern, Handwerkskammern sowie Verbrau-
cherzentralen. Die Vielzahl von Anspruchsberech-
tigten erhöht das Risiko einer Inanspruchnahme für 
den Rechtsverletzer. 
 
Häufig werden Unterlassungsansprüche zunächst 
mittels einer Abmahnung geltend gemacht, in der 
Regel unter Aufforderung zur Abgabe einer straf-
bewehrten Unterlassungserklärung für die Zukunft. 
Unterlassungsansprüche können aber auch ohne 
vorherige Abmahnung direkt gerichtlich durchge-
setzt werden. Scharfes Schwert ist die einstweilige 
Verfügung, durch die ein unlauteres Handeln 
(z.B. eine irreführende Werbung) sogar ohne vorhe-
rige Anhörung durch das Gericht untersagt werden 
kann. Ein typischer Fall sind einstweilige Verfügun-
gen, die auf Messen medienwirksam durch einen 
Gerichtsvollzieher zugestellt werden. Für den Ad-
ressaten hat dies die Konsequenz, dass das in der 
gerichtlichen Verfügung enthaltene Verbot sofort zu 
beachten ist und somit eine Änderung des Messe-
auftritts erforderlich macht. Zudem droht irreparab-
ler Reputationsschaden. 
 
Schon bei einfacher Unachtsamkeit ist der Rechts-
verletzer darüber hinaus dem geschädigten Mitbe-
werber zum Schadensersatz verpflichtet. In diesem 
Zusammenhang können Mitbewerber auch umfang-
reiche Auskunfts- und Rechnungslegungsansprü-
che erheben. Diese treffen den Rechtsverletzer 
nicht selten empfindlicher als der Schadensersatz-
anspruch selbst. Im Falle einer vorsätzlichen Zuwi-
derhandlung gegen das UWG kommt zudem eine 
Abschöpfung des erzielten Gewinns in Betracht. 
Neben die genannten Ansprüche tritt zudem ein 
Anspruch auf Erstattung der Rechtsverfolgungskos-
ten, z.B. der Kosten für eine anwaltliche Abmah-
nung. 
 
Neuerungen gelten auch für B2B 
 
Die Änderung des UWG führt zu einer weitgehen-
den Rechtsangleichung an die europäischen Vor-
gaben (Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über unlautere Ge-
schäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Ver-
brauchern im Binnenmarkt („UGP-Richtlinie“)). 
 
Neu ist dabei eine eigenständige Regelung im Hin-
blick auf aggressive geschäftliche Handlungen. 
Hierzu zählen Handlungen, die Elemente der Beläs-
tigung, Nötigung einschließlich der Anwendung 
körperlicher Gewalt oder der sonstigen unzulässi-
gen Beeinflussung (z.B. Druckausübung durch 
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Ausnutzung einer Machtposition) enthalten. Solche 
Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet 
sind, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflus-
sen. Dies gilt sowohl für Handlungen gegenüber 
Verbrauchern („Business to Consumer“ = „B2C“) 
als auch für Handlungen gegenüber sonstigen 
Marktteilnehmern (einschließlich „Business to Busi-
ness“ = „B2B“). Der deutsche Gesetzgeber geht 
damit sogar über die Vorgaben der UGP-Richtlinie 
hinaus, die nur den B2C-Bereich betrifft. 
 
Das Ziel einer vollständigen Rechtsangleichung des 
UWG an die UGP-Richtlinie wurde indes nicht zu 
100% erreicht. Insoweit wird es auch künftig im 
Einzelfall darauf ankommen, das deutsche UWG 
richtlinienkonform auszulegen und anzuwenden. 
Nichtsdestotrotz führt die Änderung des UWG bei 
richtigem Verhalten zu einem Zugewinn an Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit, allerdings auch zu 
neuen Angriffspunkten für Mitbewerber und Ver-
braucherschützer. 
 
Gestrichene Regelungen gelten z.T. fort 
 
Ein fataler Irrtum wäre es, aus der Streichung aus-
drücklicher Regelungen zu bestimmten Fallkonstel-
lationen im neuen UWG den irrigen Schluss zu 
ziehen, dass insoweit von vornherein kein Wettbe-
werbsverstoß in Betracht kommt. So finden sich 
z.B. im neuen UWG keine eigenen Vorschriften 
mehr für die Werbung, die sich auf einen Preis-

nachlass oder auf ein Gewinnspiel bezieht. Die 
genannten Werbemaßnahmen unterfallen ausweis-
lich der Gesetzesbegründung jedoch nun den all-
gemeinen Irreführungstatbeständen des UWG, so 
dass sie nach den hierfür entwickelten Grundsätzen 
zu behandeln sind. 
 
Folgen für die Praxis, insbesondere für Werbe-
maßnahmen 
 
Die Änderung des UWG wirft ein aktuelles Schlag-
licht auf das Wettbewerbsrecht. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Anspruchsberechtigten die neu-
en Vorschriften gerade in der Anfangszeit vermehrt 
anwenden werden. Vor allem Verbände und Ver-
braucherzentralen werden das Marktverhalten der 
Unternehmen scharf beobachten. Dementspre-
chend besteht eine erhöhte Gefahr von Abmahnun-
gen oder gar einstweiligen Verfügungen. 
 
Rechtliche Angriffe können dabei auch von dem 
Bestreben getragen sein, auf Kosten eines Unter-
nehmens eine im Vergleich zur bisherigen Rechts-
lage abweichende Rechtsprechungspraxis herbei-
zuführen. 
 
Besondere Vorsicht gilt daher bei Werbemaßnah-
men, die Unternehmen im Lichte der neuen Vor-
schriften genau prüfen müssen, um Verstöße ge-
gen das UWG und daraus resultierende Nachteile 
und Kosten zu vermeiden.  
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